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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 12. November bis 16. November 2018 tagen 
folgende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 13. Oktober 2018
17.00 Uhr Bezirksvertretung Uerdingen, Et Klöske, Oberstraße 29,
  Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Mittwoch, 14. November 2018
17.00 Uhr Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung,  
 Rathaus

Donnerstag, 15. November 2018
17.00 Uhr Rechnungsprüfungsausschuss, Rathaus, nichtöffentlich
17.00 Uhr Bezirksvertretung Fischeln, Rathaus Fischeln, 
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

FESTSTELLUNG EINES NACHFOLGERS IN DER 
BEZIRKSVERTRETUNG 8 KREFELD-OST
Herr Christian Koeker hat sein Mandat in der in der Bezirksvertre-
tung 8 Krefeld-Ost durch nachträglichen Verlust der Wählbarkeit 
verloren.

Gemäß §§ 45 und 46 a Kommunalwahlgesetz (KWahlG) wird ent-
sprechend dem Listenwahlvorschlag der CDU festgestellt, dass 
nunmehr
   Herr Frank Hucken
   An der Elfrather Mühle 91
   47802 Krefeld

Mitglied der Bezirksvertretung 8 Krefeld-Ost ist.

Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann binnen eines Mo-
nats Einspruch erhoben werden. 

Der Einspruch ist ebenfalls innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung beim Fachbereich Bürger-
service - Abteilung Statistik und Wahlen -, Rathaus, Von-der-
Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld, schriftlich einzureichen oder dort 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Krefeld, 25. Oktober 2018
Zielke
Wahlleiterin

STANDORTBEZOGENE VORPRÜFUNG DES 
EINZELFALLS GEM. § 7 (2)UVPG I.V.M.
 ANLAGE 1 NR. 13.18.2, ANLAGEN 2 U. 3 UV-
PG FÜR DIE ERRICHTUNG EINES 
KLEINGEWÄSSERS UND 3 BLÄNKEN IM 
FFH – GEBIET EGELSBERG
BAUHERR: STADT KREFELD, FACHBEREICH 
UMWELT U. VERBRAUCHERSCHUTZ – 
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE
Feststellung über die UVP-Pflicht nach § 5 u. 7 Abs. 2 UVPG

Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld, Fachbereich Um-
welt u. Verbraucherschutz beabsichtigt die Anlegung eines Klein-
gewässers mit 3 Blänken im Bereich des FFH – Gebietes Egelsberg 
in Krefeld, Am Egelsberg, Gemarkung Traar, Flur 39, Flurstück 22. 

Das Kleingewässer soll der Förderung der Pflanzenart „Schwim-
mendes Froschkraut“ dienen und die Blänken der Förderung der 
lokalen Amphibienbestände der Kreuzkröte. 

Das Kleingewässer soll elliptisch mit einem Durchmesser von 
56 m x 30 m und einer max. Tiefe von 0,8 m angelegt werden, bei 
einer Böschungsneigung von 1 : 10 bis 1 : 15. Die Fläche beträgt 
ca. 1.400 m².

Die Fläche ist Teil des Naturschutzgebietes Nr. 2.1.2 Egelsberg 
und des FFH-Gebietes DE-4605-302 Egelsberg. Einheitliches Ent-
wicklungsziel ist die Sicherung und Verbesserung der Standort-
qualität für den Natur- und Artenschutz. Die schutzwürdige Land-
schaft ist zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Die geplante Anlage eines Kleingewässers und der Blänken för-
dert die Entwicklungsziele des Naturschutzgebietes. Insgesamt 
ist damit zu rechnen, dass es durch Bau und Funktion des Klein-
gewässers zu keinen erheblichen negativen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter kommt. Andere besondere örtliche Gegebenhei-
ten gemäß § 7 (2) und Anlage 2.3 UVPG liegen nicht vor. Das ge-
plante Kleingewässer fördert im Gegenteil die Entwicklungsziele 
und die Ökologie des Naturschutzgebietes. Eine Allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls nach den Kriterien des § 7 (1) UVPG ist 
nicht erforderlich.

Nach der standortbezogenen Vorprüfung gemä0ß § 7 (2) UVPG 
durch den UVP-Beauftragten der Stadt Krefeld ergeben sich keine 
Hinweise auf zu erwartende, erhebliche, nachteilige Auswirkungen 
auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG. Gemäß § 5 (1 u. 2) UVPG ist da-
her festzustellen, dass für das Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 4 i.V. m. § 2 UVPG 
sowie § 15 ff. UVPG wird nicht durchgeführt. Ein UVP-Bericht ge-
mäß § 16 UVPG entfällt. 

Stadt Krefeld, 19.10.2018
Fachbereich Umwelt u. Verbraucherschutz
Plenker



73. Jahrgang Nummer 45 | Donnerstag, 8. November 2018 Seite 278

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51-86 14 02 | FAX 86 14 10 | E-MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG

Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung  des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 820 (V) – Südlich Dreikönigen-
straße zwischen Hubertusstraße und Westwall –. Ziel des Bebau-
ungsplanes ist die bauliche Verdichtung eines innerstädtischen 
Häuserblocks für eine Wohnnutzung. Es sollen zwei jeweils vier-
geschossige Gebäuderiegel entstehen. Gleichzeitig soll eine vor-
handene Kita abgerissen und innerhalb des Blockinnenbereichs 
durch einen Neubau ersetzt werden. Am vorherigen Standort der 
Kita an der Dreikönigenstraße ist ebenfalls eine Wohnbebauung 
als Lückenschluss der Blockrandbebauung geplant.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in  der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt

 am Donnerstag, dem 22.11.2018, um 18.00 Uhr
 in der Aula des Arndt-Gymnasiums (ehemals Fichte-)
 Lindenstraße 52, 47798 Krefeld

durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadt- und Ver-
kehrsplanung.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Buslinie 051 (Haltestelle 
Südwall) erreichbar.

An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind 
auch im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren 
abrufbar.

Äußerungen zur Planung können auch nach dem vorgenann-
ten Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich 
Stadt- und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Zim-
mer 022, schriftlich bzw. per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll 
gegeben werden. Auch hierbei kann die Planung mit sachkundi-
gen Mitarbeitern des Fachbereiches erörtert werden.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Re-
gionalexpress RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / 35 (Halt-
stelle Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die 
Buslinien 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen 
Bf) sowie die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) 
erreichbar.

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in 
den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Ein-
sender nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. Oktober 2018
Monika Brinner
Bezirksvorsteherin Mitte
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 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

TIERÄRZTLICHER DIENST

Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22
TELEFONSEELSORGE

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 0 18 05-
04 41 00 montags, dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr bis Mon-
tagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon            
0 18 05-98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr,  mittwochs- 
und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 
bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

09.11. bis 11.11. 2018
Herbert Panhey GmbH
Donaustraße 26 | 47809 Krefeld
54 03 37

16.11. bis 18.11.2018
Hans Schneiders e. K. | Inh. Stefan Schneiders
Breslauer Straße 256 | 47829 Krefeld 
94 45 23
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AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 0 18 05-
04 41 00 montags, dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr bis Mon-
tagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon            
0 18 05-98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr,  mittwochs- 
und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 
bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

01.11. bis 02.11.2018
Bruno Specht
Krützpoort 27 | 47804 Krefeld 
71 07 06

03.11. bis 04.11.2018
Harald Remmertz
Nassauerring 347 | 47803 Krefeld
59 02 07

09.11. bis 11.11. 2018
Herbert Panhey GmbH
Donaustraße 26 | 47809 Krefeld
54 03 37

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
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partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
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Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
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